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– Anlage 3 – 

 
zum Vertrag nach § 83 SGB V über die Durchführung eines strukturierten Behandlungs-

programms (DMP) nach § 137 f SGB V zur Verbesserung der Qualität der medizinischen 

Versorgung von Versicherten mit koronarer Herzkrankheit 

 

 

Strukturqualität für Schulungsärzte  
 

 

 
 Strukturqualität Schulungsarzt 

1.  Teilnahmeberechtigung

Patientenschulungen können ausschließlich durch Vertragsärzte entsprechend 

§§ 3 und 4 diese Vertrages erbracht werden, soweit die Strukturvoraussetzun-

gen – persönlich oder durch angestellte Ärzte - nach den Anlagen 1 und 2 erfüllt 

und eine gesonderte Genehmigung zur Abrechnung der Schulungsleistungen 

durch die KVH erhalten haben sowie durch Vertragsärzte, die eine Schulungs-

berechtigung nach dem Vertrag über eine strukturiertes Behandlungsprogramm 

(DMP) zur Verbesserung der Qualität der ambulanten Versorgung von Typ 2 

Diabetikern (DMP-Vertrag Diabetes mellitus Typ 2) erworben haben. 

Die Vertragsärzte nach den §§ 3 und 4 müssen weitere folgende Anforderun-

gen an die Strukturqualität erfüllen, um eine gesonderte Genehmigung zur Ab-

rechnung von Schulungsleistungen zu erhalten: 

 

2.  Notwendige Ausstattung jeder für DMP gemeldeten Betriebsstätte

- Räumliche Ausstattung muss Einzel- und Gruppenschulungen ermöglichen 

- Curricula und Medien der angebotenen Schulung müssen vorhanden sein 
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3.  Qualifikation des Leistungserbringers - ggf. auch zu angestellten Ärzten nach-

zuweisen

-  der Leistungserbringer hat die erfolgreiche Teilnahme an einer Fortbildung, 

die ihn zur Durchführung der angebotenen Schulungen qualifiziert, nachzu-

weisen 

 

4.  Qualifikation des nicht-ärztlichen Personals1

-  das nicht-ärztliche Personal hat die erfolgreiche Teilnahme an einer Fortbil-

dung, die es zur Durchführung der angebotenen Schulungen qualifiziert, 

nachzuweisen 

                                            
1 Näheres ergibt sich aus den jeweils angebotenen Schulungsprogrammen. 
Die einschränkenden Bedingungen gem. § 36 Abs. 5 des DMP-Vertrages sowie gem. Anlage 12 zur Schu-
lungsberechtigung gelten. Ein Nachweis für die Qualitfikation des nicht-ärztlichen Personals ist nur zu erbrin-
gen, wenn dieses Personal auch eingesetzt wird. 


